
Allgemeine Datenschutzhinweise 

 

Der Datenschutzbeauftragte des Haustierservice Caro’s 

HausTierSitting ist Carolina Maibaum. 

 

Der Haustierservice Caro’s HausTierSitting sowie seine Mitarbeiter sind auf Grund 

(1) § 203 Strafgesetzbuch (StGB, Verletzung von Privatgeheimnissen), 

(2) § 17 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG, Verrat von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen), 

(3) der besonderen Geheimhaltungsvorschriften des Haustierservice zur Berufsverschwiegenheit 

verpflichtet. 

 

Zur Verschwiegenheit zählen der Umstand des Zustandekommens des Klientenverhältnisses und 

sämtliche Informationen, die der Tierhalter uns im Rahmen des Klientenverhältnisses in Bezug 

auf sich selbst oder sein Tier bzw. dessen Einsatz, Beschaffenheit, Vorerkrankungen oder tierärztliche 

Vorbehandlungen mitteilt.  

 

Bitte beachten Sie, dass ein Mandatsverhältnis nicht schon mit einer Anfrage zustande kommt.  

Dennoch werden wir Informationen, die sich aus solchen Anfragen ergeben, ebenfalls 

vertraulich behandeln. 

Sämtliche für unser Haustierservice tätigen Personen sind mit den Datenschutz- und 

Geheimhaltungsvorschriften vertraut und entsprechend eingearbeitet.  

Wir speichern die von Ihnen gemachten persönlichen Angaben, die Daten Ihres Tieres und dessen 

Betreuung, bzw. Transports, wie auch sämtliche Daten der Fakturierung und des Zahlungsverkehrs. 

Selbstverständlich geben wir ohne entsprechende Vollmacht keine Daten an Dritte weiter.  

Diese Daten sind für eine professionelle Tierbetreuung und Tiertransport erforderlich und werden für 
keine anderen Zwecke genutzt, insbesondere nicht an Dritte weitergegeben. Dies kann jedoch nicht 
für die im Notfall erforderliche Einschaltung eines Tierarztes/ Tierrettung oder der Polizei gelten. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bevollmächtigen Sie uns zu dieser Vorgehensweise. 

Ist eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam, werden die übrigen Bestimmungen dieses 

Vertrages in ihrer Wirksamkeit nicht berührt.  

Die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, 

die dem wirtschaftlich von den Vertragsparteien Gewolltem am nächsten kommt. 

Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke. 

 

 

 

 

        Datum, Unterschrift Tierhalter 


